
 

Protokoll: 

Mitgliederversammlung der Bürgerinitiative „Scharmützelsee“ e.V.- BISS 

 

Ort:                     Scharwenka Kulturforum, Moorstraße 3, 15526 Bad Saarow 

Datum:                14.02.2020 

Zeit:         19.00 – 22.00  Uhr 

Teilnehmer:          siehe Teilnehmerliste 

Gäste:         Dr. Jacqueline Rücker, BTU Cottbus 

          RA  Dr. Konrad Asemissen, Potsdam 

          Dr. Philip Zeschmann  BVB / FREIE WÄHLER Fraktion  

 

Tagesordnung: 

1.   Begrüßung durch den Vorsitzenden 
2.   Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit 
3.   Bericht des Vorsitzenden 
4.   Bericht zum Stand der See-und Ufernutzungskonzeption, Frau Dr. Rücker 
5.   Bericht des von der BISS beauftragten Rechtsanwaltes, Herrn Dr.Asemissen 
6.   Bericht des Kassenwartes und des Kassenprüfers 
7.   Gästebeiträge, Diskussion, Mitgliederfragestunde und allg. Informationen 

  (MdL RA  Peter Vida  (BVB/FREIE WÄHLER  Fraktion) u. VDGN angefragt  

 

TOP 1 und 2: 

Der Vorsitzende, Peter Hesse, begrüßt die Anwesenden. 

Keine Änderungsvorschläge zur Tagesordnung. Die Versammlung ist 
beschlussfähig. 

 

TOP 3: 

Peter Hesse: 

Moratorium bis 31.01.2020, Verlängerung durch Amt  Scharmützelsee beantragt. 



Zielsetzung ist die Fertigstellung der SUNK, die zum Ziel hat, in Abstimmung mit dem 
Landkreis eine verwaltungsinterne ermessensleitende Richtlinie anzustreben.  

Die Gemeinden um den See sollen mit einbezogen werden. 

Vorstoß von Anliegern in Wendisch-Rietz , an den Entwicklungszielen beteiligt zu 
werden. 

Auch auf andere Gemeinden ausweiten!! 

Herr Schroeder (FraktionsV CDU) hat in der letzten Sitzung der Saarower GV nach 
dem Stand der SUNK gefragt und eine Zusammenkunft zur SUNK empfohlen. 
Vielleicht besteht die Möglichkeit daran teilzunehmen.  

Es besteht Anfrage an den Landkreis, eine durch Abrissverfügung bestehende 
Einzelsteganlage in eine Gemeinschaftsanlage umzuwandeln. Bisher keine 
Entscheidung durch den Landkreis. 

Entwicklung eines Mustervertrages  für Gemeinschaftsanlagen durch VDGN wurde 
durch BISS  beauftragt. 

Bei einem  Treffen mit Peter Vida, MdL, wurde die Stegproblematik ausführlich 
besprochen, Unterstützung wurde zugesagt,  (siehe  Ausführungen Dr. Zeschmann)  

 

TOP 4: 

Stand der SUNK  (Bericht Frau Dr.Rücker):  

Der Entwurf der SUNK, der auf der Homepage des Amtes Scharmützelsee 
veröffentlicht ist, entspricht dem Arbeitsstand 08.05.2019. Diese Fassung enthält die 
Istzustandsanalyse sowie erste Vorschläge zu Entwicklungszielen größerer 
Uferabschnitte, jedoch noch keine Stegkonzeption. 

Fragen zum Umgang mit privaten Einzelsteganlagen  wurden mit Vertretern des 
Umweltamtes des Landkreises Oder-Spree am 13.05.2019 im Rahmen eines 
wissenschaftlichen Kolloquiums am Lehrstuhl Gewässerschutz der BTU Cottbus-
Senftenberg sowie auf einem internen Treffen am 12.12.2019 unter Anwesenheit des 
Amtsdirektors Herrn Riecke diskutiert. Die von Frau Dr. Rücker dort vorgeschlagenen 
Modelle eines „Nachbarschaftssteges“ bzw. eines „Röhrichtschutzsteges“ fanden 
keinen Anklang bei den Vertretern des Landkreises. Es wurde signalisiert, dass der 
Landkreis keine Veranlassung sieht, seine bisherige Genehmigungspraxis zu 
ändern. Der Schwerpunkt der SUNK sei vielmehr auf die Ausweisung der 
Entwicklungsziele im Interesse der Öffentlichkeit zu legen, die Stellung der 
Gemeinde zu größeren Bau- und Investitionsvorhaben zu dokumentieren sowie 
Möglichkeiten für Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung 
aufzuzeigen. 



Mit den Vertretern des Landkreises wurde vereinbart, dass es weitere Treffen in 
kleinerer Runde geben soll. Der erste Termin am 06.02.2020 wurde jedoch ersatzlos 
abgesagt.                                               
Das Amt Scharmützelsee wird die Abstimmung von Entwicklungszielen mit den 
Gemeindevertretern zunächst für die Abschnitte von Diensdorf-Radlow beginnen. 
Erster Termin ist die Gemeindevertretersitzung Diensdorf-Radlow am 20.02.2020. 

Hier wird Dr. Zumpfort die Bürgerinitiative vertreeten.  

Die Anträge von Amtsdirektor Herrn Riecke auf a) Kennzeichnungspflicht für Stege 
mit der Genehmigungsnummer des Landkreises zur Erhöhung der Transparenz, 
sowie b) zur Verlängerung des Moratoriums wurden vom Landkreis bislang nicht  
beantwortet.  (Stand 14.02.2020).    

 

 

TOP 5: 

Bericht  RA  Dr Asemissen: 

Dr. Asemissen berichtet über zwei Gutachten, die er im Auftrag der BISS zur 
Unterstützung der Erstellung der SUNK angefertigt hat: 

a. „Naturschutzrechtliche Rahmenbedingungen für die Beurteilung von 
Steganlagen am Scharmützelsee“. Das RG ermöglicht die sichere 
Weiterentwicklung der SUNK. Bei der Ermessensausübung durch die Behörde 
sind die Vorgaben des Gleichbehandlungsgrundsatzes zu beachten. Diesen 
Anforderungen kann vorliegend durch die See-und Ufernutzungskonzeption  
als ermessenslenkende Verwaltungsvorschrift genügt werden. 
Weitere und detaillierte Ergebnisse: ( siehe Anhang) 
 

b. „Recht auf Seezugang“. Das RG dient der Unterstützung der Erstellung der 
SUNK. Es ist (leider) gerichtlich entschieden, dass das Recht zum Baden bzw. 
Wassersport zu betreiben und der entsprechende Zugang zum 
Gewässer……. aus Gründen des Naturschutzes eingeschränkt werden kann. 
Weitere und detaillierte Ergebnisse ( siehe Anhang) 
 

 

Dr. Zeschmann (BVB / FREIE WÄHLER Fraktion): 

Kleine Anfrage 252  des Abgeordneten  Dr. Zeschmann an den Landtag  gestellt, 
siehe Anlage.  Mit Hinweis auf den Naturschutz wird zum Teil eine restriktive 
Genehmigungspraxis im Landkreis Oder-Spree im Hinblick auf die Steganlagen 
hinterfragt, die den Betroffenen willkürlich und  undurchsichtig erscheint.  



Dr. Zeschmann empfiehlt, obwohl  

 

 SUNK noch nicht fertig ist, im Kreistag als Vorlage einbringen. 

 

 

TOP 6: 

Dr.Zumpfort: 

Stellvertretent für den erkrankten Schatzmeister Bernhard Staeck stellte Herr 
Zumpfort nach Stand der Kassenprüfung fest, dass es keine Beanstandungen der 
Kassenführung gibt. Herr Zumpfort wiederholte die Aberkennung der 
Gemeinnützigkeit der BI durch das zuständige Finanzamt. 

 

TOP 8: 

Diskussion: 

Michaela Löwinger fordert mehr Verständnis der Behörden bei Problemen der 
Bürger, damit Abwanderung in Parteien mit demokratiefeindlichen Zielen verhindert 
wird. Dieser Meinung schließt sich Eberhard Geiger an und fordert von den Behörden 
mehr Bürgernähe und Gesprächsbereitschaft. Dem widerspricht die Aussage, dass 
der Landkreis seine bisherige  Genehmigungspraxis beibehalten will.  Diese 
doktrinäre Haltung wird von vielen Bürgern nicht  mehr verstanden, noch  toleriert.
      

Frage an Frau Dr. Rücker  wann mit der Fertigstellung der SUNK gerechnet werden 
kann,  Antwort  Frau Dr  Rücker – vor der diesjährigen Sommerpause! 

 

Bad Saarow, am 19.02.2020 

 

 

 

gez. Peter Hesse               gez. Antje Geiger 

Vorsitzender      Schriftführerin 
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Röhrichtbereiche und Ufernutzung 

- 

Zu den naturschutzrechtlichen Rahmenbedingungen der 

Beurteilung von Steganlagen am Scharmützelsee 

 

- Rechtsgutachten -  

 

 

 

vorgelegt von 

 

 

Rechtsanwalt Dr. Konrad Asemissen 

Dombert Rechtsanwälte, Potsdam 
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I.  Ausgangslage und Fragestellung 

 

 Der Bestand und die Neugenehmigung von Steganlagen am Scharmützelsee ist 

seit längerer Zeit Gegenstand vielfältiger rechtlicher Auseinandersetzungen zwi-

schen den beteiligten Behörden und den anliegenden Grundstückseigentümern. 

 

 Die für die Genehmigung von baulichen Anlagen am Seeufer zuständige untere 

Wasserbehörde beim Landkreis Oder-Spree verfolgt derzeit eine restriktive Ge-

nehmigungspraxis. Danach sollen vorhandene Steganlagen, deren Genehmigun-

gen nach Auffassung der unteren Wasserbehörde erloschen sind oder zukünftig 

erlöschen, regelmäßig beseitigt werden. Dabei bezieht sich die Behörde auf den 

Schutz des Röhrichtgürtels als besonderes Biotop und Habitat, dessen Schutz vor 

Störungen auch durch die Landschaftsschutzgebietsverordnung „Scharmüt-

zelseegebiet“ vorgegeben werde. 

 

 Das Amt Scharmützelsee, das die Verwaltung der seeanliegenden Gemeinden 

zusammenfasst, bereitet nun eine See- und Ufernutzungskonzeption vor, die als 

Grundlage für die Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden beim Landkreis 

- namentlich der Wasserbehörde und der Naturschutzbehörde - über Richtlinien 

für die Genehmigungspraxis von Bootsteganlagen und Uferbefestigungen bilden 

soll. Bisher liegt ein methodischer Ansatz für die Ausarbeitung der Konzeption vor 

(Stand November 2017). Die See- und Ufernutzungskonzeption betrachtet das 

gesamten Gebiet des Scharmützelsees unter Berücksichtigung der naturschutz-

fachlichen, ökologischen, wasserwirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedin-

gungen, um alle Nutzungsansprüche in Einklang mit dem Naturschutz zu bringen. 

Bei der weiteren Ausarbeitung der Methodik sind rechtliche Fragen aufgetreten.  

 

 Die Bürgerinitiative Scharmützelsee e.V. hat Dombert Rechtsanwälte mit der Aus-

arbeitung des vorliegenden Gutachtens der naturschutz- und verwaltungsrechtli-

chen Fragen beauftragt. Im Einzelnen sollen folgende Frage begutachtet werden: 

 

1. Ist bei der gegebenen Gesetzes- und Verordnungslage (insb. LSGVO Schar-

mützelseegebiet) eine Genehmigungspraxis rechtlich möglich, die auch Ein-

zelsteganlagen zulässt, die den Röhrichtgürtel durchtrennen und an der Gren-

ze einer potentiellen Röhrichtentwicklung Bootsanlege- oder Wassereintritts-

stellen vorsehen? 
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2. Kann die Beseitigung bestehender Steganlagen aus naturschutzrechtlicher 

Sicht gefordert werden, wenn naturschutzfachliche Untersuchungen belegen, 

dass die Anlage keinen nachteiligen Einfluss auf angrenzende Röhrichtbiotope 

hat bzw. Lücken im Röhrichtgürtel, die durch entsprechende Anlagen entste-

hen bzw. aufrechterhalten werden, Habitate für besonders schutzwürdiger Ar-

ten - hier der Süßwasser-Steinbeißer - bilden und insofern eine Funktionsver-

besserung bewirken? 

 

3. Besteht ein Rangverhältnis zwischen den widerstreitenden naturschutzrechtli-

chen Zielsetzungen in Bezug auf Röhrichtbiotope einerseits und artenschutz-

rechtlichen Vorgaben andererseits und wie sind diese Zielkonflikte in Einklang 

zu bringen? 

 

4. Bedarf es einer Anpassung der bestehenden Landschaftsschutzgebietsver-

ordnung aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse oder der arten-

schutzrechtlichen Vorgaben bezüglich Steinbeißer-Vorkommen im Gebiet? 

 

 

 

II. Ergebnisse  

 

1.  Die Landschaftsschutzgebietsverordnung „Scharmützelseegebiet“ erfordert 
keinen absoluten Schutz von Röhrichtbeständen. Bereits nach der geltenden 

Rechtslage können Einzelsteganlagen, die eine Durchtrennung des Röh-

richtgürtels bzw. eine Freihaltung des Ufers vom Röhrichtbewuchs bewir-

ken, zulassungsfähig sein.  

 

2. Der Schutz des Röhrichts als Lebensraum ist in Einklang zu bringen mit kol-

lidierenden naturschutzrechtlichen - hier insbesondere artenschutzrechtli-

chen - Schutzvorgaben zu Gunsten anderer Lebensräume und Arten. 

 

3. Aufgrund der artenschutzschutzrechtlichen Vorgaben des Bundesnatur-

schutzgesetzes ist es geboten, röhrichtfreie Uferbereiche sowie Lücken im 

Röhrichtgürtel als Habitate besonders geschützter wildlebender Arten – hier 

der Steinbeißer – im Scharmützelseegebiet zu erhalten.  
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4. Die behördliche Ermessensausübung bei Erteilung von Befreiungen nach  

§ 7 LSGVO i.V.m. § 29 BbgNatSchAG, § 67 BNatSchG sowie bei der Ent-

scheidung über Beseitigungsanordnungen nach § 87 Abs. 6 BbgWG bildet 

den Rahmen, um widerstreitende naturschutzrechtlichen Vorgaben in Aus-

gleich zu bringen 

 

5. Genehmigungen - sowie Maßnahmen der Erhaltung und Entwicklung des 

Naturhaushaltes -, die zur Erhaltung von Röhrichtlücken durch Steganlagen 

und von röhrichtfreien Uferbereichen führen, sind mit der Landschafts-

schutzgebietsverordnung „Scharmützelseegebiet“ vereinbar. Eine Anpas-

sung der Verordnung ist danach nicht erforderlich. 

 

6.  Die Vereinbarkeit der Ermessensausübung mit den Anforderungen des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes gemäß Art. 3 Abs. 1 GG kann durch ein See- 

und Ufernutzungskonzept als verwaltungsinterne ermessenslenkende Richt-

linie gewährleistet werden. Zielkonflikte zwischen naturschutzfachlichen 

Zielsetzungen sind in dem Konzept in Einklang zu bringen. Etwaige Un-

gleichbehandlungen können durch die naturschutzfachlich und nutzungs-

bedingte Zonenbildung für die Uferbereiche gerechtfertigt werden.  

 

 

 

IV.  Sachverhalt 

 

1. Der Scharmützelsee ist der zweitgrößte natürliche See Brandenburgs. Seine Ufer 

werden geprägt durch seenahe Bebauungen der Ortschaften Bad-Saarow im Nor-

den, Wendisch-Rietz im Süden und Diensdorf-Randlow im Osten. Auch außerhalb 

der Bebauungszusammenhänge der genannten Ortschaften sind die Ufergrund-

stücke zu großen Teilen mit Ferienanlagen und Wohnhäusern bebaut. Zwischen 

den bebauten Abschnitten ist das Ufer überwiegend bewaldet. Der See und die 

angrenzenden Flächen werden durch Wohnnutzungen und Tourismus geprägt. 

Insgesamt weist das Gebiet einen hohen Erholungswert auf. 

 

 Eine Vielzahl von Ufergrundstücken verfügt über Steganlagen oder einen Boots-

anlegeplätze. Regelmäßig sind die entsprechenden Anlagen bereits im Zeitraum 

zwischen den 1930er und 1960er Jahren errichtet worden. Teilweise befinden sich 
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die Steganlagen in röhrichtfreien Uferbereichen, teilweise liegen die Steganlagen 

umschlossen von Röhrichtbewuchs. 

 

 Die Verwaltungspraxis der zuständigen Behörden des Landkreises Oder-Spree - 

Naturschutzbehörde und Wasserbehörde - zielt darauf ab, den Rückbau beste-

hender Steganlagen durchzusetzen. Neue Steganlagen werden in der Regel nicht 

mehr genehmigt. Dieser Verwaltungspraxis liegt die naturschutzfachliche Zielset-

zung zugrunde, eine Ausbreitung des Röhrichtbewuchses zu ermöglichen und die 

durch Steganlagen bewirkten Röhrichtlücken zu schließen.  

 

 

2. Der See und die umliegenden Flächen sind Teil des Landschaftsschutzgebietes 

Scharmützelsee. Für das Gebiet besteht die Landschaftsschutzgebietsverordnung 

Scharmützelseegebiet (LSGVO) vom 11.06.2002 in der Fassung vom 29.01.2014. 

 

 § 3 LSGVO definiert den Schutzzweck unter anderem wie folgt: 

 

 

„Schutzzweck ist  
 
1. die Erhaltung und Entwicklung oder Wiederherstellung der Leis-

tungsfähigkeit des Naturhaushaltes, insbesondere 
 
… 
b. der Funktionsfähigkeit des Wasserhaushaltes, insbesondere der 

Quell-, Stand- und Fließgewässer, Uferbereiche, Verlandungszo-
nen sowie verschiedener Moortypen und eines lokal bedeutsa-
men Wassereinzugs- und Grundwasserneubildungsgebietes,  

… 
d. der seltenen, gefährdeten und charakteristischen Lebensräume wie 

Röhrichte, Feuchtwiesen, Moore, Laubmisch- und Bruchwälder 
als wesentliche Bestandteile des Naturhaushaltes,  

e. eines landschaftsübergreifenden Biotopverbundes, insbesondere 
der zusammenhängenden Seen, der kleinen Fließgewässer und 
des Storkower Kanals, für das Vorkommen des Fischotters,  

f. der Pufferfunktion für die im Gebiet liegenden Naturschutzgebiete, 
Geschützten Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler und Ge-
biete des Schutzgebietssystems Natura 2000;  

 
2. die Bewahrung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Land-

schaftsbildes, insbesondere  
… 
 
3. die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes wegen seiner be-

sonderen Bedeutung für die landschaftsbezogene Erholung, ins-
besondere für das Wandern, das Rad- und Wasserwandern un-
ter Einbeziehung der dörflichen Infrastruktur.“  
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 Auf dieser Grundlage enthält die Schutzgebietsverordnung Verbotstatbestände. 

Unter anderem ist gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 5 LSGVO verboten, 

 

 

„in Röhrichte einzudringen oder sich diesen wasserseitig dichter als 
fünf Meter zu nähern.“ 

 

 

Des Weiteren stellt die Verordnung bestimmte Handlungen in dem Gebiet unter 

den Vorbehalt einer Genehmigung durch die untere Naturschutzbehörde. So be-

darf nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 LSGVO insbesondere der Genehmigung, wer beabsich-

tigt, 

 

 

„bauliche Anlagen, die einer öffentlich-rechtlichen Zulassung oder An-
zeige bedürfen, sowie bauliche Anlagen im Zusammenhang mit Veran-
staltungen im Sinne der Nr. 6 zu errichten oder wesentlich zu verän-
dern;“ 

 

 

Nach § 4 Abs. 3 LSGVO ist die entsprechende Genehmigung unbeschadet ande-

rer Rechtsvorschriften zu erteilen,  

 

 

„wenn die beabsichtigte Handlung den Charakter des Gebietes nicht 
verändert oder dem besonderen Schutzzweck nicht oder nur unerheb-
lich zuwiderläuft. Die Genehmigung kann mit Nebenbestimmungen 
versehen werden.“ 

 

 

 § 5 LSGVO enthält Freistellungen zu Gunsten bestimmter Handlungen und Nut-

zungen. Insbesondere sind danach freigestellt die sonstigen bei In-Kraft-Treten 

dieser Verordnung aufgrund behördlicher Einzelfallentscheidung rechtmäßig aus-

geübten Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen Art und im bisherigen Um-

fang (Nr. 11) sowie Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die von der 

zuständigen Naturschutzbehörde angeordnet worden sind (Nr. 12).  

 

 Nach § 7 LSGVO kann die untere Naturschutzbehörde auf Antrag nach § 72 

BbgNatSchG - heute § 29 BbgNatSchAG, § 67 BNatSchG - Befreiungen von den 

Verboten der Verordnung gewähren.  
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 Schließlich regelt § 9 LSGVO das Verhältnis zu anderen naturschutzrechtlichen 

Bestimmungen und sieht vor, dass für den Bereich des Landschaftsschutzgebie-

tes weiter gehende naturschutzrechtliche Vorschriften unberührt bleiben (Abs. 2) 

und, soweit die Verordnung keine weiter gehenden Vorschriften enthält, die Rege-

lungen über gesetzlich geschützte Teile von Natur und Landschaft (§§ 31 bis 36 

des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes) und über den Schutz und die Pfle-

ge wild lebender Tier- und Pflanzenarten (§§ 39 bis 55 des Bundesnaturschutzge-

setzes und §§ 37 bis 43 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes) unberührt 

bleiben (Abs. 3). 

 

 

3. Im Landschaftsschutzgebiet Scharmützelseegebiet liegen mehrere FFH-Gebiete. 

Insbesondere liegt im Landschaftsschutzgebiet das FFH-Gebiet „Kanalwiesen 

Wendisch-Rietz“ (Gebietsnummer 3749-303). Über den Storkower Kanal ist das 

Gebiet mit dem Scharmützelsee verbunden. Nach dem vom Bundesamt für Natur-

schutz veröffentlichten Gebietssteckbrief ist der Steinbeißer (cobitis taenia) eine 

wertbestimmende Art für das Gebiet. Die Gebietsbeschreibung hebt die Bedeu-

tung des Gebietes als Biotopverbund zwischen Storkower See und Scharmüt-

zelsee hervor. Daneben befindet sich im Landschaftsschutzgebiet auch das FFH-

Gebiet Kolpiner Seen (Gebietsnummer 3749-308). Auch dort ist ein Vorkommen 

des Steinbeißers als wertgebende Art im Gebietssteckbrief dokumentiert. 

 

 Bei dem Steinbeißer handelt es sich um einen nach Anhang II der Richtlinie 

92/43/EWG der Europäischen Union (FFH-Richtlinie) geschützte Art.  

 

 

4. Die Schutzansprüche der im Gebiet des Scharmützelsees vorkommenden Arten 

und Habitate sind Gegenstand diverser fachwissenschaftlicher Erhebungen und 

Gutachten.  

 

 Im Scharmützelsee wurde das Vorkommen des Steinbeißers (cobitis taenia) als 

besonders geschützte Art in wissenschaftlichen Erhebungen festgestellt. Dazu hat 

das Institut für Binnenfischerei e.V. aus Potsdam-Sacrow im Auftrag des Amtes 

Scharmützelsee und der Stadt Storkow ein Monitoring zum Vorkommen des 

Steinbeißers durchgeführt. Von dem Institut wurde das Vorkommen des Steinbei-

ßers im Storkower See, im Storkower Kanal und im Scharmützelsee untersucht 
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und dokumentiert. Über die Ergebnisse des Monitorings liegt der Kurzbericht des 

Instituts, dort Herr Dipl.-Ing. R. Wolf, aus Dezember 2017 vor. Darin wird - im 

Rahmen der Zusammenfassung, S. 3 - festgestellt: 

 

 

„Da ein grundsätzliches Verschlechterungsverbot des Erhaltungszu-
standes des Steinbeißers besteht, wurden im Scharmützelsee und im 
Storkower See Kartierungen durchgeführt, um die Verbreitung des 
Steinbeißers in beiden Seen sowie die Habitateignungen zu untersu-
chen. Dafür wurden im Scharmützelsee 24 Transekte und im Storkower 
See 28 Transekte mit einer definierten Länge von 10 m und einer Breite 
von ca. 2 m gezielt auf Steinbeißer elektrisch befischt. 
In beiden Gewässern, welche über den Storkower Kanal miteinander 
verbunden sind, konnten an geeigneten Habitaten Steinbeißer nachge-
wiesen werden. Durch die verschiedenen Habitateignungen an den 
insgesamt 52 Probestellen in den beiden Seen konnten auch verschie-
dene Steinbeißeranzahlen je untersuchten Transekt erfasst werden. An 
den 24 Transekten im Scharmützelsee konnten insgesamt 198 Stein-
beißer mit verschiedenen Längen bzw. Altersklassen gefangen werden. 
Im Storkower See wurden an 28 untersuchten Transekten insgesamt 
150 Steinbeißer gefangen. 
Die größten Steinbeißerdichten konnten an natürlichen Röhrichtlücken 
mit sandigem Sediment und einer mäßigen Detritusauflage festgestellt 
werden. Ebenfalls in beiden Untersuchungsgewässern wurden hohe 
Steinbeißeranzahlen im flachen Uferbereich an den röhrichtfreien 
Schneisen direkt neben Steganlagen, welche mäßig stark frequentiert 
werden, erfasst. An größeren, stark frequentierten Sammelsteganlagen 
und Badestellen mit sehr geringer Detritusauflage fielen die Steinbei-
ßeranzahlen dagegen deutlich geringer aus. An einer röhrichtfreien, 
nicht mehr genutzten Sammelsteganlage am Westufer des Scharmüt-
zelsees konnte die höchste Steinbeißeranzahl mit 37 Individuen in dem 
10 m langen Untersuchungstransekt nachgewiesen werden. 
Nach den Vorgaben des Datenbogens zur Bewertung des Erhaltungs-
grades des Steinbeißers ergibt sich für beide Untersuchungsgewässer 
ein guter Erhaltungsgrad des Steinbeißers. Da ein Verschlechterungs-
verbot besteht, sollte sich die Habitatqualität nicht verschlechtern und 
Beeinträchtigungen wie Nährstoff- und Schadstoffeinträge vermieden 
werden, um die Trophie in beiden Gewässern nicht zu verschlechtern.“ 

 

 

 Als fachwissenschaftliche Grundlage liegt die Diplomarbeit von David Ritterbusch 

„Zur Autökologie des Steinbeißers (cobitis taenia, L 1758) im Müggelsee“ aus dem 

Jahr 1998 zu den Lebensräumen und der Lebensweise des Steinbeißers vor. 

 

 Zu der speziellen Betrachtung von Steganlagen als Lebensräumen von im Wasser 

lebenden Arten liegt die schulische Facharbeit von Tim Krauter zum Thema 

„Steganlagen am Storkower See - Störfaktor oder Lebensraum“ aus 2018 vor. Die 

Arbeit kommt zu dem Ergebnis, dass insbesondere in den röhrichtfreien, flach-

gründigen, gut belichteten Uferabschnitten deutlich mehr Individuen des Makro-

zoobenthos und des Steinbeißers leben als im Röhricht. 
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 Des Weiteren liegt die Untersuchung von Uwe Krauter „Fluchtdistanzen von Was-

servögeln und Rohrsängern in Folge von anthropogenen Störungen am Storkower 

See und Scharmützelsee“, Ergebnisse der Jahrestagung der Deutschen Gesell-

schaft für Limnologie 2017, vor. Nach der Untersuchung sind die Fluchtdistanzen 

im Wesentlichen abhängig vom veranlagten Verhaltensmuster und individuellen 

Erfahrungen der Tiere. Die Festlegung bestimmter Abstände vom Röhricht ist da-

nach nicht sachgerecht. 

 

 

 

V.  Rechtliche Würdigung  

 

 Der rechtliche Rahmen für die Aufrechterhaltung bestehender Steganlagen und 

die Genehmigung neuer Anlagen hängt - naturschutzrechtlich - davon ab, welcher 

Schutzanspruch den von entsprechenden Anlagen betroffenen Biotopen und Habi-

taten zukommt. Die rechtliche Begutachtung bezieht sich demnach auf den 

Schutzanspruch, der dem Lebensraum Röhricht (1.) und dem Schutzanspruch, 

der anderen geschützten Lebensräumen und Arten - hier dem Steinbeißer - (2.) 

zukommt. Anschließend ist zu prüfen, wie Zielkonflikte zwischen den naturschutz-

rechtlichen Schutzansprüchen in Einklang zu bringen sind (3.). Den Abschluss der 

Untersuchung bildet die Prüfung der Vorgaben für eine daraus abgeleitete Ge-

nehmigungskonzeption, die aus dem verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungs-

grundsatz folgen (4.). 

 

 

1. Schutzanspruch Röhrichte 

 

 

 Röhrichtbereiche werden sowohl durch die gesetzlichen Grundlagen des Bun-

desnaturschutzgesetzes als auch durch die verordnungsrechtlichen Regelungen 

der hier einschlägigen Schutzgebietsverordnung geschützt. Dabei genießen Röh-

richtbereiche jedoch keinen absoluten Schutz. Vielmehr ist der Schutz der Röh-

richtbereiche schon nach den gesetzlichen und untergesetzlichen Grundlagen in 

Einklang mit anderen naturschutzrechtlichen Schutzzielen zu bringen. 
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a) Röhrichte sind gesetzlich geschützte Biotope. Gemäß § 30 Abs. 2 Nr. 3 BNatSchG 

sind Handlungen, die zu einer Zerstörung von Röhrichten führen, verboten. Von 

diesem Verbot kann auf Antrag eine Ausnahme zugelassen werden, wenn Beein-

trächtigungen ausgeglichen werden, § 30 Abs. 3 BNatSchG. Weiter gehende 

Schutzvorschriften einschließlich der Bestimmungen über Ausnahmen und Befrei-

ungen bleiben gemäß § 30 Abs. 8 BNatSchG unberührt.  

 

 Eine Konkretisierung des gesetzlichen Biotopschutzes von Röhrichten nimmt § 39 

Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG vor. Danach ist es verboten, Röhrichte in der Zeit vom 1. 

März bis zum 30. September zurückzuschneiden. Dadurch wird dem Schutz von 

Schilf- und Röhrichtbesiedlern Rechnung getragen (BT-Drs. 16/12274, S. 67 f.). 

Außerhalb dieser Zeiten dürfen Röhrichte nur in Abschnitten zurückgeschnitten 

werden. Durch diese Vorschrift wird der Schutz gemäß § 30 Abs. 2 Nr. 3 

BNatSchG relativiert. 

 

 Aus den gesetzlichen Vorschriften zum Schutz von Röhrichten als Biotop und Le-

bensraum folgt, dass dieser Schutz nicht uneingeschränkt gilt. Es ist danach sogar 

ausdrücklich zulässig - entgegen der Vorschrift des § 30 Abs. 2 Nr. 3 BNatSchG - 

Röhrichte unter Beachtung der einzelnen Vorgaben zurückzuschneiden. 

 

 

b) Der Schutz von Röhrichtbeständen wird vorliegend durch die Schutzgebietsver-

ordnung konkretisiert. Auch diese erfordert keinen absoluten Schutz. 

 

 

aa) § 3 Nr. 1 Buchst. d) LSGVO erhebt den Schutz von Röhrichtgebieten zum Schutz-

zweck. Schutzzweck ist danach die Erhaltung und Entwicklung oder Wiederher-

stellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, insbesondere der seltenen, 

gefährdeten und charakteristischen Lebensräume wie unter anderem Röhrichte. 

 

 Dieser Schutzzweck steht gleichrangig neben Vorgaben zur Erhaltung der ande-

ren Lebensräume des § 3 Nr. 1 Buchst. d) LSGVO, des landschaftsübergreifenden 

Biotopverbundes nach § 3 Nr. 1 Buchst. e) LSGVO und des Schutzes von FFH-

Gebieten, § 3 Nr. 1 Buchst. f) LSGVO, sowie den Schutzzwecken der Bewahrung 

des Landschaftsbildes, § 3 Nr. 2 LSGVO, und der Erhaltung und Entwicklung des 

Gebietes, § 3 Nr. 3 LSGVO. Unter diesen, teilweise konfligierenden Schutzzielen 

kommt dem Röhrichtschutz keine hervorgehobene Stellung zu.  
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bb) Besonderer Schutz kommt Röhrichten durch das Verbot des § 4 Abs. 1 Nr. 5 

LSGVO zu. Danach ist es grundsätzlich verboten, in Röhrichte einzudringen oder 

sich diesen wasserseitig dichter als fünf Meter zu nähern. Damit soll dem Schutz 

der darin lebenden Arten Rechnung getragen werden. Der Verbotsvorschrift liegt 

die Annahme zu Grunde, dass Schilf- und Röhrichtbesiedlern durch eine Annähe-

rung von weniger als 5 m gestört werden. 

 

 Auch dieses Verbot besteht nicht vorbehaltlos. Ausgenommen von dem Verbot 

sind die freigestellten Handlungen nach § 5 Abs. 1 LSGVO, die unter anderem die 

fischereiliche Nutzung einschließlich der Angelfischerei (Nr. 4) sowie wasserrecht-

lich zugelassene Gewässerbenutzungen, die aufgrund behördlicher Einzelfallent-

scheidungen rechtmäßig ausgeübten Nutzungen und Befugnisse (Nr. 11) von dem 

Verbot ausnimmt. Durch § 5 Abs. 1 Nr. 11 LSGVO wird Bestandsschutz für beste-

hende Anlagen und Nutzungen gewährt. 

 

 Darüber hinaus besteht hinsichtlich des Verbotes gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 5 LSGVO 

die Befreiungsmöglichkeit nach § 7 LSGVO i.V.m § 72 BbgNatSchG, heute § 29 

BbgNatSchAG i.V.m § 67 BNatSchG, Befreiungen von den Verboten gewährt 

werden. Eine Befreiung nach § 67 BNatSchG kann insbesondere erteilt werden, 

wenn dies aus einem überwiegenden öffentlichen Interesse, einschließlich sozialer 

und kultureller Art, notwendig ist. Solche öffentlichen Interessen können - wider-

streitende - Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege selbst sein; 

dies gilt vor allem dann, wenn die Durchführung einer Vorschrift zu einer nicht ge-

wollten Beeinträchtigung von Natur und Landschaft führen würde (Sauthoff, in 

Schlacke, GK-BNatSchG, 2. Auflage 2017, § 67 Rn. 17). Kommt es zu einem Kon-

flikt naturschutzrechtlicher Ziele oder Schutzgüter, ist eine Abwägung im Einzelfall 

zu treffen, bei der die widerstreitenden Schutzgüter zu gewichten sind. Welchem 

Schutzziel bzw. Schutzgut dabei der Vorrang zu geben ist hängt von ästhetischen 

und ökologischen Wertungen ab, für die allein die konkreten örtlichen Verhältnisse 

den Anknüpfungspunkt bilden können (BVerwG, Urt. v. 20.02.2002 – 4 B 12/02 – 

juris, Rn. 6). 

 

 Für den vorliegenden Sachverhalt folgt daraus, dass von dem Verbot des § 4 Abs. 

1 Nr. 5 LSGVO eine Befreiung erteilt werden kann, wenn die Aufrechterhaltung 

von Steganlagen, die ein Eindringen in Röhrichte bzw. ein Annähern von mehr als 
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5 m bewirkt, zum Schutz eines gewichtigen Belanges des Naturschutzes - hier der 

Lebensraum einer geschützten Art - erforderlich ist. 

 

 

c) Nach den vorstehenden Ausführungen lässt es die Gesetzes- und Verordnungsla-

ge zu, dass vorhandene Steganlagen bestehen bleiben können, auch wenn sie 

den Röhrichtgürtel durchtrennen und ihre Nutzung mit einer Annäherung von mehr 

als 5 m an den Röhrichtbewuchs verbunden ist.  

 

 Darüber hinaus können auch neue Anlagen genehmigt werden. Nach § 4 Abs. 2, 

Abs. 3 LSGVO ist für die Erteilung einer Genehmigung maßgeblich darauf abzu-

stellen, ob und inwieweit potentiell gebietsschädigende Handlungen dem Schutz-

zweck erheblich zuwiderlaufen. Dabei stellt die Vorschrift nicht auf einzelne, her-

vorgehobene Schutzzwecke ab, sondern verweist ihrem Sinn und Zweck nach auf 

den gesamten Katalog des § 2 LSGVO, der jedoch mitunter zu Zielkonflikten ver-

schiedener Schutzzwecke führt. So kann die Genehmigung einer Steganlage zwar 

eine Beeinträchtigung eines Röhrichtbiotopes bewirken, andererseits jedoch einen 

Lebensraum für den im Biotopverbund der benachbarten FFH-Gebiete vorkom-

menden besonders geschützten Steinbeißer schaffen. Über das Merkmal der Un-

erheblichkeit des Widerspruchs einer Handlung zum Schutzzweck eröffnet der 

Genehmigungstatbestand des § 4 Abs. 3 LSGVO den Raum für eine Gewichtung 

widerstreitender Schutzzwecke, die durch fragliche Handlung beeinträchtigt bzw. 

begünstigt werden. Im Ergebnis gewährt § 4 Abs. 3 LSGVO einen Anspruch auf 

Erteilung einer Genehmigung, wenn die Voraussetzungen vorliegen. 

 

 

2. Schutzanspruch geschützter Arten und ihrer Lebensräume - hier Steinbeißer 

 

 

 Im Naturraum des Scharmützelsees ist dem gesetzlichen Schutz von geschützten 

Arten und den Lebensstätten wild lebender Tiere Rechnung zu tragen. Dabei ist 

der allgemeine Artenschutz der §§ 39 f. BNatSchG sowie der besondere Schutz 

einer Art von gemeinschaftlicher Bedeutung gemäß Anhang II der FFH-Richtlinie - 

hier der Steinbeißer - nach den Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes und 

der Schutzgebietsverordnung zu beachten.  
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a) Im Sinne des allgemeinen Artenschutzes enthält § 39 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG das 

Verbot, Lebensstätten wild lebender Tiere ohne vernünftigen Grund zu beeinträch-

tigen oder zu zerstören. Der Tatbestand des Verbotes wird durch die Beseitigung 

von Röhrichtlücken und röhrichtfreien Uferbereichen insoweit erfüllt, als dass die-

se Bereiche Lebensstätten für wild lebende Tiere, hier insbesondere des Steinbei-

ßers, sind. 

 

 

aa) Der Begriff der wild lebenden Tiere erfasst alle Arten, die in der freien Natur leben, 

unabhängig von gegebenenfalls bestehenden besonderen Schutzregimen. § 39 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG schützt die Lebensstätten der wild lebenden Arten vor Be-

einträchtigungen und Zerstörung. Lebensstätte im Sinne der Vorschrift ist gemäß 

§ 39 Abs. 2 Nr. 5 BNatSchG jeder regelmäßige Aufenthaltsort der wild lebenden 

Individuen einer Art. Davon werden natürliche wie auch menschlich geschaffene 

oder veränderte Bereiche erfasst (Schütte/Gerbig, in Schlacke, GK-BNatSchG, 2. 

Auflage 2017, § 39 Rn. 8; Gellermann, in Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 84. EL 

2017, § 39 BNatSchG Rn. 9). Beispielshaft werden Dachstühle und Fassaden ge-

nannt. Die menschlich geschaffene Röhrichtlücke kann danach eine geschützte 

Lebensstätte sein. Wenn die Röhrichtlücke eine Lebensstätte für wild lebende Tie-

re bildet - hier den Steinbeißer -, ist sie vom Schutz des § 39 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG erfasst. 

 

 

bb) Das Verbot des § 39 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist nur dann verletzt, wenn kein ver-

nünftiger Grund für die Beeinträchtigung oder die Zerstörung vorliegt. 

 

 Vernünftig ist ein Grund, wenn er auch unter Berücksichtigung naturschutzrechtli-

cher Gesichtspunkte für einen verständigen Betrachter sachlich gerechtfertigt ist, 

also angemessen und nachvollziehbar erscheint (Gellermann, in Land-

mann/Rohmer, Umweltrecht, 84. EL 2017, § 39 BNatSchG Rn. 6; Schütte/Gerbig, 

in Schlacke, GK-BNatSchG, 2. Auflage 2017, § 39 Rn. 15). Die Begriffsauslegung 

des „vernünftigen“ Grundes führt dazu, dass eine Abwägung zwischen dem 

Schutz der wild lebenden Art und dem mit der Beeinträchtigung bzw. Zerstörung 

verfolgten Interessen vorzunehmen ist. Erfolgt die Beeinträchtigung oder Zerstö-

rung einer Lebensstätte - hier des Steinbeißers - zu Gunsten einer anderen natur-

schutzfachlichen Zielsetzung - hier der Entwicklung des Röhrichtgürtels - so ist 

dies nur dann vernünftig, wenn die Beseitigung angemessen ist. Angemessen ist 
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die Beseitigung dann, wenn die damit bewirkte Beeinträchtigung des einen Inte-

resses nicht außer Verhältnis zu dem geschützten Interesse steht. Die widerstrei-

tenden Interessen sind in Ausgleich zu bringen. 

 

 Unangemessen und damit unvernünftig wäre es aber, wenn einseitig dem einen 

naturschutzrechtlichen Belang Vorrang vor dem anderen gegeben würde. Die voll-

ständige Beseitigung von Röhrichtlücken als geschützte Lebensstätten des Stein-

beißers zu Gunsten der weiteren Ausbreitung von Röhrichtbiotopen erscheint da-

nach unangemessen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf den Schutzzeck nach 

§ 2 Nr. 1 Buchst. d) LSGVO, der den Lebensraum Röhricht im Schutzgebiet nur 

insoweit zum Schutzzweck erhebt, solange er einen seltenen, gefährdeten Le-

bensraum darstellt. Ist aber in weiten Teilen der Uferbereiche ein Röhrichtbestand 

vorhanden, ist daneben Raum für gleichsam schutzwürdige Biotope und Habitate 

wie röhrichtfreie Uferzonen und Röhrichtlücken. 

 

 

b) Der Steinbeißer genießt als Art von gemeinschaftlichem Interesse im Sinne der 

FFH-Richtlinie über § 39 BNatSchG hinaus besonderen Schutz. 

 

 Der im Scharmützelsee vorkommende Steinbeißer (cobitis taenia) ist eine Art von 

gemeinschaftlichem Interesse. Das sind gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 10 BNatSchG Tier- 

und Pflanzenarten, die in Anhang II, IV oder V der Richtlinie 92/43/EWG aufge-

führt sind. Der Steinbeißer - cobitis taenia - ist in Anhang II der Richtlinie 

92/43/EWG als Art von gemeinschaftlichem Interesse aufgeführt. Nach Art. 3 Abs. 

1 der Richtlinie 92/43/EWG sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, zum Schutz der 

Anhang II-Arten Schutzgebiete - FFH-Gebiete - auszuweisen. Der Schutz des 

Steinbeißers ist vorliegend sowohl wegen des Gebietsschutzes als auch wegen 

umweltschadensrechtlicher Vorgaben zu berücksichtigen. 

 

 

aa) Die Lebensräume des Steinbeißers im Scharmützelsee sind aufgrund ihrer Puffer-

funktion für die benachbarten FFH-Gebiete Kanalwiesen Wendisch-Rietz und Kol-

piner Seen besonders schutzwürdig. 

 

 Das Scharmützelseegebiet ist selbst nicht als FFH-Gebiet ausgewiesen. Jedoch 

befinden sich in unmittelbarer Nähe die FFH-Gebiete Kanalwiesen Wendisch-

Rietz und Kolpiner Seen, in denen signifikante Vorkommen des Steinbeißers 
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(cobitis taenia) in den Gebietssteckbriefe festgestellt sind. Diesem Schutzregime 

ist im gesamten Scharmützelseegebiet Rechnung zu tragen. 

 

 Gemäß § 3 Nr. 1 Buchst. e) LSGVO ist der Gebietsschutz an der Erhaltung und 

Entwicklung oder Wiederherstellung des Naturhaushaltes insbesondere mit Blick 

auf den landschaftsübergreifenden Bitotopverbund der zusammenhängenden 

Seen, der kleinen Fließgewässer und des Storkower Kanals sowie nach § 3 Nr. 1 

Buchst. f) LSGVO an der Pufferfunktion des Gebietes für die darin liegenden Ge-

biete des Schutzgebietssystems Natura2000 auszurichten. Die von der Land-

schaftsschutzgebietsverordnung zum Schutzzweck erhobene Pufferfunktion des 

Gebietes für im Geltungsbereich liegende FFH-Gebiete ist auch von der Recht-

sprechung zum Schutz von FFH-Lebensräumen und -Arten anerkannt (BVerwG, 

Urt. .v. 13.08.1996 – 4 NB 4/96; OVG Lüneburg, Urt. v. 30.10.2017 – 4 KN 275/17 

– juris, Rn. 96 m.w.N.). 

 

 Aufgrund der Pufferfunktion und der Verbindung der Biotope ist über § 3 Nr. 1 

Buchst. e) und f) LSGVO der Schutz der im FFH-Gebiet Kanalwiesen Wendisch-

Rietz Lebensraumtypen und Arten bei der Durchsetzung der Vorgaben der 

LSGVO zu beachten. Das FFH-Gebiet Kanalwiesen bei Wenisch-Rietz ist in kon-

kretisierter Weise vom Schutzzweck der LSGVO erfasst, da es einen direkten 

räumlichen Bezug zum Storkower Kanal (§ 3 Nr. 1 Buchst. e) LSGVO) aufweist 

und ein im Gebiet liegendes FFH-Gebiet ist, für das das gesamte Gebiet eine Puf-

ferfunktion (§ 3 Nr. 1 Buchst. f) LSGVO) erfüllt. Daneben befindet sich im Land-

schaftsschutzgebiet auch das FFH-Gebiet Kolpiner Seen, in dem es laut Gebiets-

steckbrief ebenfalls ein signifikates Vorkommen des Steinbeißers gibt. Den Le-

bensräumen des Steinbeißers im Scharmützelsee kommt dabei ein besonderer 

Rang zu, da der Steinbeißer als wesentliche Art des benachbarten und über 

Fließgewässer verbundenen FFH-Gebietes dessen Schutzregime prägt. 

 

 Die Einbeziehung der Steinbeißer-Vorkommen in den Schutzzweck führt dazu, 

dass dessen Schutz wie bereits dargestellt bei der Erteilung von Genehmigungen 

nach § 4 Abs. 2, Abs. 3 LSGVO zu beachten ist. Nach den Vorgaben für die Ertei-

lung von Genehmigungen ist maßgeblich darauf abzustellen, ob Handlungen mit 

dem besonderen Schutzzweck vereinbar sind. 
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bb) Ein besonderer Schutz der Lebensstätten des Steinbeißers im Scharmützelsee 

folgt aus § 19 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG und den daran anknüpfenden Vorgaben 

des Umweltschadensgesetzes. 

 

 Nach § 19 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG ist eine Schädigung von Arten und natürlichen 

Lebensräumen, der erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung oder 

Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustands dieser Lebensräume oder Arten 

hat, ein Schaden im Sinne des Umweltschadensgesetzes. Nach § 19 Abs. 2 Nr. 2 

BNatSchG sind Arten im Sinne des Absatzes 1 die Arten, die den Anhängen II und 

IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind. Natürliche Lebensräume im Sinne 

des Absatzes 1 sind die Lebensräume der Arten, die in Artikel 4 Absatz 2 oder 

Anhang I der Richtlinie 2009/147/EG oder in Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG 

aufgeführt sind. Der Schutz des § 19 Abs. 1 BNatSchG erfasst danach nicht nur 

solche Lebensräume, die Teile von FFH-Gebieten sind, sondern auch Lebensstät-

ten außerhalb der Gebiete (John, in Schlacke, GK-BNatSchG, 2. Auflage 2017, § 

19 Rn. 18 f.). Die Beseitigung von Röhrichtlücken als Lebensraum des besonders 

geschützten Steinbeißers stellt folglich dann einen Umweltschaden dar, wenn 

dadurch die Erreichung oder Beibehaltung eines günstigen Erhaltungszustandes 

nachteilig beeinflusst wird. Hierbei ist wiederum eine Gesamtbetrachtung des Er-

haltungszustandes der Art im Gebiet vorzunehmen. 

 

 Für die vorliegende Fragestellung entfaltet § 19 Abs. 1 BNatSchG über die Vorga-

ben des Umweltschadensgesetzes eine erhebliche Rechtswirkung für die Geneh-

migungsbehörde. Nach § 5 USchadG hat der Verantwortliche - also der Verursa-

cher eines Schadens - unverzüglich erforderliche Vermeidungsmaßnahmen zu er-

greifen, wenn die unmittelbare Gefahr eines Umweltschadens besteht. Nach § 2 

Nr. 1 USchadG ist ein Umweltschaden eine Schädigung von Arten und natürlichen 

Lebensräumen nach Maßgabe des § 19 BNatSchG. Ein Schaden oder eine Schä-

digung ist nach § 2 Nr. 2 USchadG eine direkt oder indirekt eintretende feststellba-

re nachteilige Veränderung einer natürlichen Ressource (Arten und natürliche Le-

bensräume, Gewässer und Boden) oder Beeinträchtigung der Funktion einer na-

türlichen Ressource.  

 

 Vorliegend konkretisiert sich die Gefahrenabwehrpflicht von Zulassungsbehörde 

und Anlageneigentümern dahingehend, dass die durch Beseitigung von Steganla-

gen mittelbar bewirkte Schließung von Röhrichtlücken und röhrichtfreien Uferzo-

nen zu vermeiden ist, wenn dadurch der günstige Erhaltungszustand des Stein-
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beißerbestandes nachteilig beeinflusst wird. Jedenfalls besteht die Gefahr eines 

Umweltschadens, denn durch Schließung von Röhrichtlücken und röhrichtfreien 

Uferzonen gehen die Lebensstätten der Anhang II-Art Steinbeißer verloren.  

 

 In Anbetracht der gleichsam bestehenden Pflichten zur Erhaltung und Entwicklung 

der Röhrichtbiotope nach § 2 Nr. 1 Buchst. d) LSGVO befindet sich die handelnde 

Behörde sozusagen in einer naturschutzrechtlichen Pflichtenkollision. Diese kann 

nur durch einen Ausgleich der widerstreitenden Pflichten in der Gesamtbetrach-

tung der Gebietsgestaltung aufgelöst werden. 

 

 

d) Im Hinblick auf das Verhältnis der artenschutzrechtlichen Vorgaben des Bun-

desnaturschutzgesetzes zu den biotopschutzrechtlichen Vorgaben der Land-

schaftsschutzgebietsverordnung folgt aus § 9 Abs. 2, Abs. 3 LSGVO, dass diese 

nebeneinander bestehen. Weiter gehende naturschutzrechtliche Vorschriften blei-

ben danach neben von den Regelungen der Schutzgebietsverordnung unberührt.  

 

 Ein Rangverhältnis der naturschutzrechtlichen Vorgaben lässt sich daraus nicht 

ableiten. Weder der Röhrichtschutz noch der Schutz der Steinbeißerhabitate sind 

absolut und führen so zu einer Verdrängung des jeweils anderen Schutzan-

spruchs. Die widerstreitenden Schutzansprüche sind in Ausgleich zu bringen. 
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3. Naturschutzrechtliche und verwaltungsverfahrensrechtliche Vorgaben für 

die Behandlung naturschutzfachlicher Zielkonflikte 

 

 

 Eine ausdrückliche Regelung dazu, wie widerstreitende naturschutzfachliche Be-

lange in Einklang zu bringen sind, besteht nicht. Den widerstreitenden natur-

schutzfachlichen Belangen ist im Rahmen der behördlichen Ermessensausübung 

bei der Erteilung naturschutzrechtlicher Befreiungen und Entscheidungen zur Be-

seitigung bzw. Genehmigung von Steganlagen Rechnung zu tragen.  

 

 

a) Aus der vorstehenden Darstellung der naturschutzrechtlichen Schutzansprüche 

von Röhrichtbiotopen einerseits und Lebensstätten des Steinbeißers andererseits 

folgt, dass nicht einseitig einem Schutzgut Vorrang vor dem anderen zu gewähren 

ist. Sowohl die gesetzlichen Grundlagen des Bundesnaturschutzgesetzes als auch 

die untergesetzlichen Regelungen der Landschaftsschutzgebietsverordnung ge-

bieten die Herstellung eines angemessenen Ausgleichs zwischen den widerstrei-

tenden Schutzzielen. 

 

 Jedoch enthält das Bundesnaturschutzgesetz keine ausdrücklichen Vorgaben 

dazu, wie ein Ausgleich zwischen widerstreitenden naturschutzfachlichen Zielen 

und kollidierenden naturschutzrechtlichen Schutzvorschriften herzustellen ist. 

Auch die hier einschlägige Landschaftsschutzgebietsverordnung enthält keine Re-

gelung dazu, wie der Ausgleich zwischen kollidierenden Schutzzwecken - insbe-

sondere Röhrichtschutz und Schutz von Lebensstätten des Steinbeißers - verfah-

rensrechtlich zu erreichen ist. Der Ausgleich ist daher auf der Grundlage allgemei-

ner verwaltungsverfahrensrechtlicher Grundsätze, namentlich der Interessenab-

wägung im Rahmen der Ermessensausübung herzustellen. 

 

 

b) Sowohl die naturschutzrechtliche Befreiung als auch die wasserrechtliche Ermäch-

tigungsgrundlage zur Beseitigung von ungenehmigten Steganlagen stehen im Er-

messen der Behörde und eröffnen dadurch den Raum für die Abwägung der wi-

derstreitenden naturschutzfachlichen Belange.  
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aa) Der Ausgleich zwischen den widerstreitenden Belangen des Naturschutzes ist im 

Rahmen der Ermessensausübung bei Erteilung naturschutzrechtlicher Befreiun-

gen nach § 7 LSGVO i.V.m § 29 BbgNatSchAG, § 67 BNatSchG im Einzelfall her-

zustellen. Eine Befreiung ist dann erforderlich, wenn eine Nutzung oder eine Anla-

ge gegen ein naturschutzrechtliches Verbot verstößt. Dabei kommt § 67 

BNatSchG sowohl bezüglich gesetzlicher Verbote des Bundesnaturschutzgeset-

zes als auch über § 7 LSGVO bezüglich der Verbote der Landschaftsschutzge-

bietsverordnung zur Anwendung. 

 

 Im vorliegenden Sachverhalt ist für die Nutzung von bestehenden Steganlagen - 

sofern sie nicht bereits Bestandsschutz nach § 5 Abs. 1 Nr. 11 LSGVO genießen - 

gegebenenfalls eine Befreiung hinsichtlich des Verbotes des § 4 Abs. 1 Nr. 5 

LSGVO einzuholen. Bei Neugenehmigungen ist eine solche Befreiung begleitend 

zu der Anlagengenehmigung einzuholen. 

 

 

bb) Ebenso wie der naturschutzrechtliche Befreiungstatbestand gewährt die wasser-

rechtliche Ermächtigungsgrundlage zur Beseitigung von (ungenehmigten) Stegan-

lagen der Behörde Ermessen. Nach § 87 Abs. 6 Satz 1 BbgWG kann die Wasser-

behörde die Beseitigung von nicht genehmigten Anlagen anordnen. Im Rahmen 

der Ermessensausübung hat die Behörde auch die durch eine mögliche Beseiti-

gung einer Anlage bewirkten nachteiligen Auswirkungen zu berücksichtigen und 

gegen die mit der Beseitigung verfolgten Ziele abzuwägen. In diesem Rahmen 

sind die von einer Beseitigung der Steganlage berührten artenschutzrechtlichen 

Belange zu berücksichtigen.  

 

 Die Berücksichtigung von durch die Beseitigung benachteiligten naturschutzfachli-

chen Belangen ist auch im Rahmen des § 87 Abs. 6 Satz 2 BbgWG geboten. 

Nach dieser Vorschrift soll die Wasserbehörde die Beseitigung von ungenehmig-

ten Steganlagen anordnen, wenn dadurch renaturierte Uferstrecken geschaffen 

werden können. § 87 Abs. 6 Satz 2 BbgWG regelt damit einen Fall des gesetzlich 

intendierten Ermessens. Dabei bringt das Wort „soll“ zum Ausdruck, dass bereits 

die Erfüllung des Tatbestandes - hier eine ungenehmigte Steganlage, deren Be-

seitigung eine renaturierte Uferstrecke bewirken würde - bereits eine bestimmte 

Entscheidung intendiert. Im Regelfall ist die Beseitigung anzuordnen; eine Ermes-

senausübung ist dann nicht weiter erforderlich (Aschke, in Bader/Ronellenfitsch, 

Beck-OK VwVfG, 38. Edition 2017, § 40 Rn. 41). Jedoch sind auch Konstellatio-
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nen des intendierten Ermessens einer Berücksichtigung von abwägungserhebli-

chen Umständen zugänglich. Aus wichtigem Grund oder in atypischen Fällen kann 

die Behörde nach insoweit eröffnetem Ermessen von der für den Normalfall vor-

gesehenen Rechtsfolge abweichen (Sachs, in Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 9. 

Auflage 2018, § 40 Rn. 26). Ein atypischer Fall liegt vor, wenn eine vom Gesetz-

geber nicht vorhergesehene Sachlage vorliegt, in der ein Abweichen vom Regelfall 

geboten ist. § 87 Abs. 6 Satz 2 BbgWG zielt auf die Herstellung einer renaturierten 

Uferstrecke ab. Belange des Artenschutzes sind dabei nicht berücksichtigt. Den 

Umstand, dass sich in der durch eine ungenehmigte Steganlage entstehenden 

Röhrichtlücke geschützte Arten ansiedeln, hat der Gesetzgeber nicht bedacht. Die 

Ermessensausübung hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Belange ist somit 

auch im Rahmen des § 87 Abs. 6 Satz 2 BbgWG eröffnet. 

 

 

c) In inhaltlicher Hinsicht ist der im Rahmen der Ermessensausübung zu treffende 

Ausgleich widerstreitenden Schutzansprüche vergleichbar mit der Konstellation 

beim Schutz von FFH-Gebieten. Dort kann es hinsichtlich der schutzwürdigen Le-

bensräume und Arten ebenfalls zu Zielkonflikten kommen. Diese können durch 

Vorgaben in Managementplänen oder entsprechenden Instrumentarien aufgelöst 

werden. 

 

 Naturschutzrechtliche Instrumente der Feinsteuerung des Gebietsschutzes (Ma-

nagementpläne, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, etc.) ermöglichen den 

Ausgleich von Zielkonflikten innerhalb eines Gebietes. Denn auch im Rahmen von 

FFH-Gebieten ist es regelmäßig so, dass sich Zielkonflikte beim Schutz der in 

dem Gebiet signifikant vorkommenden, schutzwürdigen Lebensräume und Arten 

ergeben. Das Unionsrecht sieht dabei nicht vor, dass alle Lebensraumtypen und 

Arten gleichfalls in einen günstigen Erhaltungszustand zu versetzen sind. Vielmehr 

ist eine Differenzierung und Priorisierung je nach Vorkommen im Gebiet und im 

gesamten Natura2000-Netz geboten (zum Ganzen Füßer/Lau, NuR 2015, 453). 

Das Erfordernis einer entsprechenden Gewichtung verschiedener Erhaltungsziele 

innerhalb eines Gebietes hat auch der Europäische Gerichtshof anerkannt (EuGH, 

Urt. v. 07.09.2004 – C-127/02 – juris, Rn. 54). Dem liegt Art. 4 Abs. 4 FFH-

Richtlinie zu Grunde, der regelt, dass bei der nationalen Unterschutzstellung  
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„die Prioritäten nach Maßgabe der Wichtigkeit dieser Gebiete für die 
Wahrung oder die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszu-
standes eines natürlichen Lebensraumtyps des Anhangs I oder einer 
Art des Anhangs II und für die Kohärenz des Netzes Natura 2000 sowie 
danach fest[legt], inwieweit diese Gebiete von Schädigung oder Zerstö-
rung bedroht sind.“ 

 

 

 Die Mitgliedstaaten sind danach verpflichtet, bei der Festlegung der Erhaltungszie-

le Prioritäten zu setzen. Diese Prioritätensetzung bezieht sich zum einen auf die 

Funktion und Bedeutung des einzelnen Gebiets innerhalb aller auszuweisenden 

Gebiete sowie zum anderen auf die Bedeutung der einzelnen Lebensraumtypen 

und Arten für den Erhaltungszustand des jeweiligen Gebietes. Insbesondere ist 

eine Priorisierung dort geboten, wo Zielkonflikte zwischen verschiedenen Schutz-

gütern bestehen und beispielsweise ein Lebensraum nur auf Kosten eines ande-

ren in einen günstigen Erhaltungszustand versetzt werden kann. Um hier einen 

vollzugsfähigen Gebietsschutz zu realisieren, ist eine Abwägung der schutzwürdi-

gen und -bedürftigen Bestandteile untereinander erforderlich. 

 

 

 

4. Anforderungen des Gleichbehandlungsgrundsatzes aus Art. 3 Abs. 1 GG 

 

 Bei der Ermessensausübung durch die Behörde sind die Vorgaben des Gleichbe-

handlungsgrundsatzes zu beachten. Diesen Anforderungen kann vorliegend durch 

die See- und Ufernutzungskonzeption als ermessenslenkende Verwaltungsvor-

schrift genügt werden. Einer Anpassung der Landschaftsschutzgebietsverordnung 

bedarf es dabei nicht 

 

 

a) Die Verwaltung ist bei der Ermessensausübung an den Gleichheitssatz gebunden. 

Sie darf gleich gelagerte Sachverhalte nur aus sachlichen Gründen unterschied-

lich behandeln (Ziekow, in ders., Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVfG, 3. Auflage 

2013, § 40 Rn. 27; zum Schutz des Art. 3 Abs. 1 GG Jarass, in Jarass/Pieroth, 

GG, 14. Auflage 2016, Art. 3 Rn. 15). Der Gleichbehandlungsgrundsatz des Art. 3 

Abs. 1 GG verpflichtet die Verwaltung, in vergleichbaren Fällen gleich zu ent-

scheiden, das heißt, ihr Ermessen gleichmäßig auszuüben (BVerwGE 55, 349, 

352). Insofern kann durch eine ständige Verwaltungspraxis eine Selbstbindung der 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=3&g=GG
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=3&g=GG&x=1
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Verwaltung eintreten (Ziekow, in ders., Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVfG, 3. 

Auflage 2013, § 40 Rn. 34). 

 

 Besondere Bedeutung kommt ermessenslenkenden Verwaltungsvorschriften zur 

gleichheitsrechtskonformen Ermessensausübung zu. Solche Ermessensrichtlinien 

gewährleisten eine einheitlichen und gleichmäßigen Ermessensausübung, indem 

sie in allgemeiner Form festlegen, in welcher Weise die Behörden das ihnen in ei-

ner Rechtsvorschrift eingeräumte Ermessen ausüben sollen (BVerwGE 31, 197, 

214; 34, 278, 281; 44, 130, 138; BVerwG NJW 1980, 75). Ihrer Rechtsnatur nach 

kommt entsprechenden Ermessensrichtlinien keine unmittelbare Auswirkungen zu, 

sie führen nur zur internen Bindung der Verwaltung (Ziekow, in ders., Verwal-

tungsverfahrensgesetz, VwVfG, 3. Auflage 2013, § 40 Rn. 32). Verwaltungsinterne 

Ermessenrichtlinien bedürfen für ihre Wirksamkeit über ihre Bekanntgabe an die 

behördlichen Adressaten hinaus keiner Veröffentlichung (BVerwGE 104, 220, 224; 

BVerwG NVwZ 2005, 602, 604). 

 

 Inhaltlich ist in ermessenslenkenden Verwaltungsvorschriften die im Einzelfall der 

behördlichen Entscheidung zu treffende Abwägung gewissermaßen vorweg zu 

nehmen. Es sind dabei die unterschiedlichen abwägungserheblichen sachlichen 

Gründe für und wider einer Entscheidung in Einklang zu bringen. Die ermessens-

lenkende Verwaltungsvorschrift bildet insofern im Kontext des Art. 3 Abs. 1 GG 

den sachlichen Grund für im Ergebnis gegebenenfalls entstehende Ungleichbe-

handlungen. 

 

 

b) Für den vorliegenden Sachverhalt folgt daraus, dass die handelnden Behörden - 

namentlich die Naturschutzbehörde und die Wasserbehörde beim Landkreis Oder-

Spree - die widerstreitenden naturschutzfachlichen Belange sowie im Übrigen be-

stehende Belange der Wasserwirtschaft und der Nutzungsinteressen von Touris-

mus und Eigentümern durch sachliche Festlegungen im Rahmen einer ermes-

senslenkenden Verwaltungsvorschrift betreffend die Beseitigung bestehender und 

die Genehmigung neuer Steganlagen in Einklang bringen können. 

 

 Die in der bereits vorliegenden Methodik zur Erarbeitung einer See- und Ufernut-

zungskonzeption Scharmützelsee/Storkower See angesprochene Zonierung der 

Uferbereich anhand von vorhandenen Biotopen und Lebensräumen, der ange-

strebten Biodiversität, bestehenden und angestrebten Nutzungen bildet grundsätz-

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=1980&s=75&z=NJW
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2005&s=602&z=NVwZ
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2005&z=NVwZ&sx=604
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lich einen zulässigen Ansatz, um die widerstreitenden Schutzansprüche und kon-

fligierenden Nutzungen in Einklang zu bringen. In naturschutzfachlicher Hinsicht 

ist die hier anzustrebende See- und Ufernutzungskonzeption als ermessenslen-

kende Verwaltungsvorschrift in ihrer Funktion zum Ausgleich widerstreitender na-

turschutzrechtlicher Vorgaben vergleichbar mit Managementplänen für FFH-

Gebiete. 

 

 Die Betrachtung im Einzelnen, wie ein Ausgleich zwischen den widerstreitenden 

Schutzansprüchen und Interessen im Rahmen der See- und Ufernutzungskonzep-

tion im Einzelnen rechtmäßig geschaffen werden kann, ist nicht Gegenstand des 

vorliegenden Gutachtens. 

 

 

c) Eine Anpassung der Landschaftsschutzgebietsverordnung ist für die Umstellung 

der Verwaltungspraxis auf der Grundlage der skizzierten See- und Ufernutzungs-

konzeption nicht erforderlich.  

 

 Wie oben dargestellt, gebietet die Landschaftsschutzgebietsverordnung keinen 

absoluten Schutz der Röhrichte. Sie enthält bereit in der bestehenden Fassung die 

Grundlage zur Berücksichtigung widerstreitender naturschutzfachlicher Belange. 

Die Berücksichtigung gegebenenfalls widerstreitender Interessen ist durch die 

Schutzzweckbestimmungen des § 3 Nr. 1 Buchst. e) und f) und Nr. 3 LSGVO an-

gelegt. Die artenschutzrechtlichen Vorgaben der §§ 19, 39 BNatSchG bleiben ge-

mäß § 9 Abs. 3 LSGVO unberührt und sind danach zwingend bei der Auslegung 

und Anwendung der Landschaftsschutzgebietsverordnung zu beachten. Die Be-

freiungsmöglichkeit des § 7 LSGVO, § 67 BNatSchG ermöglicht eine einzelfallge-

rechte Ermessenausübung in der wie dargestellt widerstreitende naturschutzrecht-

liche Schutzansprüche in Einklang zu bringen sind.  

 

 

 

Potsdam, den 25.04.2018 

 

 

 

Dr. Konrad Asemissen 
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7. Wahlperiode   

Eingegangen: 29.01.2020 / Ausgegeben: 29.01.2020 

Kleine Anfrage 252 
des Abgeordneten Dr. Philip Zeschmann (BVB / FREIE WÄHLER Fraktion) 

an die Landesregierung 

Steganlagen 

Brandenburg ist auf Grund seiner vielen Seen, die Erholung und Wassersportmöglichkeiten 
bieten, unter den Anwohnern sehr beliebt. Der Bestand und die Genehmigung von Stegan-
lagen führt jedoch seit längerer Zeit zu Streitigkeiten sowie rechtlichen Auseinandersetzun-
gen zwischen Bürgern und Behörden. Mit Hinweis auf den Naturschutz wird zum Teil eine 
restriktive Genehmigungspraxis im Hinblick auf die Steganlagen verfolgt, die den Betroffe-
nen willkürlich und undurchsichtig erscheint.  
 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie viele Steganlagen wurden in den letzten 10 Jahren in Brandenburg jährlich ge-
nehmigt? 

2. Wie viele Steganlagen wurden im Jahr 2019 in Brandenburg mit Rückbau oder Abriss 
beauflagt? Wie viele davon nach Erlöschen der Genehmigung nach altem Recht (bis 
1994) und wie viele davon nach neuem Recht? Bitte pro Jahr auflisten. 

3. Für den Scharmützelsee und die umliegenden Flächen besteht die Landschaftsschutz-
gebietsverordnung „Scharmützelseegebiet“ (LSGVO) vom 11.06.2002 in der Fassung 
vom 29.01.2014. Nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 LSGVO sind für „bauliche Anlagen, die einer 
öffentlich-rechtlichen Zulassung oder Anzeige bedürfen“ eine Genehmigung erforder-
lich. Diese Genehmigung ist nach § 4 Abs. 3 LSGVO zu erteilen, wenn die beabsich-
tigte Handlung (…) dem besonderen Schutzzweck nicht oder nur unerheblich zuwider-
läuft. 

Welche Tatbestände müssen vorliegen, damit eine Genehmigung für den Bau oder die 
Beibehaltung eines Stegs nach § 4 Abs. 2 LSGVO erteilt werden kann, im Hinblick auf 
die folgenden Schutzzwecke: 

- Die Erhaltung Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes, insbesondere der Uferbereiche (§ 3 Nr. 1 b LSGVO) und der 
Lebensräume wie Röhrichte (§ 3 Nr. 1 d LSGVO) 

- Die Bewahrung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes (§ 3 
Nr. 2 LSGVO)  

Bitte listen Sie alle möglichen Tatbestände auf. 



Landtag Brandenburg Drucksache 7/574  

- 2 - 

Welche Tatbestände müssen vorliegen, wonach eine Genehmigung für den Bau oder 
die Beibehaltung eines Stegs nach § 4 Abs. 2 LSGVO nicht erteilt werden kann (Ver-
sagungsgründe)? 

Bitte listen Sie alle möglichen Tatbestände auf. 

4. Nach altem Recht, z.B. nach dem Wassergesetz der DDR vom 25.04.1963, bestand 
die Möglichkeit, Genehmigungen von Stegen personengebunden zu erteilen. Wie kann 
in solchen Fällen sichergestellt werden, dass die Rechte auf den Nachfolger übertra-
gen werden, jeweils differenziert nach Erben und Käufer? Sieht die Landesregierung 
Regelungsbedarf, für den Fall, dass eine solche Möglichkeit nicht besteht? 

5. Kann § 149 BbgWG in Verbindung mit § 37 Abs. 2 BbgWG in Bezug auf erloschene 
Genehmigungen für Steganlagen, die nach altem Recht erteilt worden sind, Anwen-
dung finden? Wenn ja, unter welchen konkreten Voraussetzungen kann die Wasser-
behörde zur Beseitigung der Anlage und zur Wiederherstellung des früheren Zustands 
verpflichten? Und unter welchen Voraussetzungen kann sie von einer Beseitigung ab-
sehen? Bitte listen Sie alle Positiv- und alle Negativtatbestände auf. 

6. Wie ist die Position der Landesregierung zu einer Beteiligung der Bürger, die von der 
Stegproblematik betroffen sind, durch die unteren Wasser- und Naturschutzbehörden 
zum Beispiel im Rahmen einer Ausarbeitung eines Ufernutzungskonzepts, damit so-
wohl die Interessen der Bürger als auch naturschutzrechtliche Interessen Rechnung 
getragen werden können? Wenn Sie das befürworten, wie müsste das erfolgen? 

 

 


	

